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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT  

Abgeordneter Christian Frölich (CDU) 

Wie positioniert sich die Landesregierung zum Vorschlag der Ständigen Wissenschaftlichen 
Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) zur Reduzierung der Teilzeit im Lehramt? 

Anfrage des Abgeordneten Christian Frölich (CDU) an die Landesregierung, eingegangen am 
20.02.2023  

 

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) hat am 27.01.2023 
gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz eine Stellungnahme zum Umgang mit dem akuten Lehr-
kräftemangel vorgestellt. Der Lehrkräftemangel hat demnach in erheblichem Maße demografische 
Ursachen und ist Teil des allgemeinen Fachkräftemangels. In ihrer Stellungnahme stellt die SWK 
mehrere Möglichkeiten vor, um dem Fachkräftemangel im Lehramt entgegenzuwirken. Unter ande-
rem wird vorgeschlagen, die Möglichkeit der Lehrerinnen und Lehrer zu einer Teilzeitbeschäftigung 
befristet zu begrenzen. Die Reduktion auf unter 50 % der Arbeitszeit sollte nur aus besonderen Grün-
den möglich sein, ebenso sollten Sabbaticals befristet eingeschränkt werden. Das Augenmerk soll 
dabei auf einer maßvollen und familienorientierten Erhöhung der Arbeitszeit liegen. Bei der Erhöhung 
der von den Lehrkräften zu erbringenden Stundenzahl setzt die SWK auf sogenannte Vorgriffsstun-
den. Diese stellen eine befristete Anhebung der Stundenzeit dar, die durch weniger Arbeitszeit in 
späteren Jahren oder eine höhere Besoldung ausgeglichen werden könnte. Nach Angaben der Kom-
mission sind bundesweit derzeit ca. 49 % der Lehrerinnen und Lehrer in Teilzeit beschäftigt.  

1. Wie hoch ist der Anteil an Lehrkräften in Teilzeit im Land Niedersachsen, die unterhalb von 
50 % Arbeitszeit liegen, nach Geschlecht, Schulform und Landkreis, und wie gliedert sich die 
Teilzeit zwischen 50 und 100 % Arbeitszeit nach Geschlecht, Schulform und Landkreis?  

2. Welche Summe an zusätzlichen Stunden würde sich ergeben bzw. wie viele Vollzeitstellen wür-
den entstehen, wenn 50 % der Arbeitszeit als Mindestmaß festgeschrieben werden würden und 
alle Teilzeitkräfte zwei zusätzliche Stunden arbeiten würden, gegliedert nach Geschlecht, 
Schulform und Landkreis?  

3. Wie steht die Landesregierung zu den Maßnahmen der Kommission zur Reduzierung der Teil-
zeit im Lehramt, und welche eigenen Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel plant sie kurz-
fristig umzusetzen?  

 

(Verteilt am      ) (Verteilt am 22.02.2023) 
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